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Llfies Kaupistück

Lehenrecht.

1) Um edler Leute willen ist Lehenrecht gegeben.
2) Alle die belehnt werden, haben Lehenrecht.
3) Lehen ohne Lehenrecht kann nicht bestehen.
4) Wer Rechtes darbt , soll Lehenrechts darben.
5) Wer sein Lehenrecht verliert , den weist man ins Landrecht.
6) Was der Mann nicht mit Mannschaft empfängt, ist mit Recht kein

Lehen.
7) Was der Herr männlich leiht, steht auf des Mannes Treue.
8) Wer zu hulden hat, soll hulden.
9) Lehenmann

Kein Unterthan.
10) Lehenschaft zieht keine Unterthänigkeit nach sich.
11) Der Mann muß seinem Herren folgen und der Herr dem Manne.
12) Herren und Mannes falscher Rath

Gleicht wohl ungetreuer That.
13) Wer seine Treue bricht, an dem bricht Niemand seine Treue.

') Richtst. Lehnr. 1 : „äorsb sääslvr luäe willen so is lsnrsslit Zsxsven ".
') Homeyer H30: „alle äie NelsLent wsräen äis Naben lelisnreolit ". 0 Gl . z.
Sachs. Lehenr. 2 : „lelm ans lelmreebt mag nieNt NesteNin". Sachs. Lchnr. 2
Z 1 : „alle Nie reebtes äarvet . . äie solen IslmreeNts äarven ". °) Richtst. Lehm.
16. 3 i „IVe ein Isnreelit vorlnst äen wisst man in äat lant rseNt". °) Görlitz.
Lehnr. 23 : „8wa ^ so äsr man mit mansebakt niobt nntlet , äas n' ist mit rsebts
ns Nein len ". ') Spangb . 226 , 401 : „8wat aber äs lisrrs manlilcs list , «tat stat
uxxss mannes trnws ". Grimm. W- II 676 : „Wer 2U lmläsn bat sall Nuläen".
-) Eisenh. 678 . HitleL. 77^ 105 . Simr . 6282. -°) Pist. VI 70 (320). Simr . 6283.
Hilleb. 78 , 106 . Wchbld. Th. 173 : „SM man mns2 rvoll lolZenn seinem
kernn. vnnä äsr Nsrrs äsm manne ".' Sachs. Lehenr. 76 Z 5 : ,,Nerren vnäs
mannss valselis rat gelürst wol nnxetrüwsr äat ". Rupr. (Maurer) I 196 :
„wer ss ^n trsw xrisbt , an äsm xrisbt nismant sein trew ".



14) Memand -darf wider seinen Herrn den König Kämpfer führen.
15 ) Wenn der Herr selbst flieht , bricht Niemand feine Treue.
16 ) Je größer die Treue , desto größer die Gunst.
17 ) Lehen ist von Gnaden.
18 ) Lehengnt ist halb Gut.
19 ) Wer des Herrn Gnade hat , braucht für Güter nicht zu sorgen.
20 ) Herrenhuld erbt nicht.
21 ) Schildlehen hat ein Ende , wenn der Herr den Schild wieder nimmt.
22 ) Alle Erblehen sind unsterblich.
23 ) Zu Erblehen braucht man keinen Einweiser.
24 ) Neuer Lehensbrief macht kein neues Lehen.
25 ) Lehen erlischt nie.
26 ) Lehen gibt kein Eigenthum.
27 ) Lehen tragen keine Schulden.
28 ) Lehen tragen Schulden.
29 ) Lehenrecht ohne Gewere ist kein Lehen.
30 ) Gewere ohne Lehen ist unrecht.
31 ) Gewer ohne Belehnung hat keine Kraft.
32 ) Lehen ohne Gewere entbehrt der Folge.
33 ) Niemand kann sein Lehen verlieren , der bei Nutz und Gewere sitzt.
34 ) Eine Vogtei ist kein Lehen.

") bbiggebs IVetten I 34 : „tber ne tbor neu bnsbsri vvitbsr sinne bera
tbens beninx benign Iscka" . Rnpr. (Maurer) I 38 : „8o aber cksr berr sslbs
tieuebt sn xriebtt niemand sein trev ". Spiegel deutscher Leute 59, 47. Schwab.
W. 43. Daniels Rechtst). 463, 46. ") Gcuglcr, Rechtsbrief Rudolphs von Habsburg
für Nordhausen Einleitung Platuer II 22. " ) Kling 411 n. 2 : „leheu ist von gna¬
den". 'b) Hmjsch 905. ") Agric. 165, 267: „Wer des Herren gnade hat, der darff
für 'gnetter nicht sorgen". °̂) Fra,ick I 126: „Hcrrenschuld erbt nit". Kais. Frbg.
700, 113: „Schiltlehen hat ein End, so der Herr den schilt wider nimpt". Holl.
Sachs. 83, 65: „Hier om sign alle erkiesn onnersteriligb". Richtst. Lehnr. 22
Z 8 : „No erklsn ckerk men nsnss insrvissrss " . ^) Lünig III 555: „derhalben macht
ein neuer Lehcnbriefs kein neues Lehen". °̂) Weing. I 268, 43: „Lehen verloscht sich
nimmermehr". °̂) C. M. Semmel: „Lehen gibt kein Eigenthnm", Nürnberg 1856

Simr . 6281. Hillebr. 85, 113. '«) Eiscnh. 699. Hilleb. 84, 112. --) Schwab.
Lehnr. 32, 6 : „I-ebsnrsebt on Zever ist nit leben", Kais. Frbg. 688, 70. Lünig I
345. Spiegel deutscher Leute 171, 167: „xervei an lebenungs ist uoreobt" .
Sachs. Lehnr. 59 Z 3. Schwab. Lehnr. 57 : „xerver ans iennnAs bat cksbsine
ernkt" . ^) Spiegel deutscher Leute 171, 167: „Hiies leben nns Zsvrer mangelt äer
vol^s" . Sachs. Lehnr. 59 § 3. Lünig I 359. Rnpr. II § 6 : „nieman sein lehcn
Verliesen mach, der sein pei nütz vnd pei gwer sitzet". ") Schwabsp. 72. 2 : „Lxns
voxste)- ist niebt leben" . Kais. Frbg. 562. Spiegel deutscher Leute 86, 81.
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35) Kammerlehen ist nicht recht Lehen.
36) Lehen kann nicht Satzung sein.
37) Lehen muß lauter Lehen sein.
38) Satzung kann nicht Lehen sein.
39) Satzring kann Niemand leihen.
40) Das Lehen ist der Ritter Sold.
41) Der Lehenmann muß sein Lehen verdienen.
42) Was mir Einer gewähren muß, darf er mir nicht entwehren.
43) Was ein Herr leiht, darf er nicht brechen.
44) Der Herr soll sich mit den: Lehen nicht bereichern.
45) Es ist nicht recht, daß man Jemand niedere mit seinem Gute.
46) Gemein Lehen kann man an des Kaisers Hand reichen.
47) Kein Herr kann seinem Manne den Herrn niedern.
48) Der Herr kann seinen Mann nicht niedern.
49) Gewalt, die man nicht hat, kann man nicht verleihen.
50) Königsbann kann Niemand leihen, als der König selber.
51) Alles weltliche Gericht muß man vom König empfangen.
52) Bann leiht man ohne Mannschaft.
53) Wer den Bann einmal empfängt, braucht ihn ferner nicht mehr zu

empfangen.
54) Gericht nieder! sich nicht an die vierte Hand.

Schwiib. Lehnr. 102 8 1: „Irammsrlebsn ist »it reobt leben". *°) Schw
Lehnr. 72, 1: „leben max nitt saominA xesein" . ") Schwab. Lehnr. 93 : „leben
soi lntsr leben sin". ^ Frbg. 700, 111 : „saznng mach nicht lehen sein".
^1 Spangb. 227, 402 : „sattivAS na maeb neinan lisn" '») Gl. ; . Sachs. Lehnr. 2
„äas leben ist äer ritters snlt" . Spangb . 110. Holl. Sachs. 3i , 24. ") Rcchtssp.
20 : „Bund sol der Lehenman sein Lehen verdienen". '-) Simr . 3565. " ) Kling 37
a, 2 : „was ein Herr leihet, das soll er nicht brechen". ") Lebrasssrt Iloaläst . 392:
„äen llesr ^ul sieb inet eint Isen niet rieben ". 398. v. Kamph II 473. 1. Lünig
II 1048. "0 Sachs. Lehnr. 25 § 1: „eint n' is niobt reobt äat mangsmanäe ns-
clere mit sims gnäs " . >°) Kl. KE. III 24 (214) : „äan Ksmsin leben ein? mag
man reieben an äeu keisers bant ". ' )̂ Angsb. Frbg.: „Ez emnag auch chein Herre
sinem man sincn Herrn genidern. °̂) Holl. Sachs. 111, 96: „Nie bvrr en maol,
»ist verneäern sinsn man" 117, 97. ") Kais. Frbg. 573, 114 : „des Gewalts Er
nicht hat, danon mag Er Im nicht gelcihcn". Schwab. W. 96. °°) Sachs. III 64 § 5
„XoninKes ban ns mnt nieman lisn wen äis leoning selve". °') Rnpr. (Maurer)
I 73: „iLIIs weltliebs xeriebt muss man von äsm lealser emxbabsnn" . ^) Sachs.
III 64 § S: „Lan list man ans mansoax". Schwab (Berger) 85 : „rvsr äen
xan ainstsn emxbäebt äsr beäarw annäerrvaiä nibt smxbaben" Sachs. I 59
tz 1. ") Görlitz, Lehenr. 27 : „len an äsms xsriekte äan ns niäirt sieb niebt an
äis vieräin banä" .
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55) In die vierte Hand kann kein Lehen kommen.
56) So viel es Heerschilde gibt, so oft leiht ein Herr

ein Gnt.
57) So mannigfach der Heerschild ist,

So vielfach ist des Lehens Frist.
58) Lehen kommt in die siebente Hand.
59) Des Dienstmanns Hand ist die niederste am Lehen.
60) Das Kind kann dem Kinde Gut leihen.
61) Kinder können Kindern kein Gut leihen.
62) Lehen nehmen die Knechte voraus.
63) Lehen fallen ans den nächsten Leib,

Den Aeltesten auf der Straße, Mann vor Weib.
64) Lehen erben und sterben auf den Nächsten im Blut und Aeltesten

auf der Straße, Mann vor Weib.
65) Lehen vererbt aus das nächste Blut, den Aeltesten auf der Straße,

den Mann vor der Frau.
66) Der nächste Leib,

Mann vor Weib,
Der Aelteste auf der Straße.

67) Den Nächsten im Grade, den Aeltesten auf der Straße, Männer
vor den Frauen, sieht man Lehen behalten.

Sachs. III 52 A 3: „an Nie visrdin liant ns macli neu len kamen" .
SSchs. Lehm-. 71 Z 2. Dist. VI 10, 58. Kais. Frbg. 573, 117. Schwab. Lehm. 132.

Schwab. Lehne. 22, 2 : „als manig- liörsslnlt ist , als oklt ls^st sin lrerr dsm
andern sin Zut" . Görlitz II 488, 01 : „also inaniA der lisrseliilt ist »Iso ma-
nig !s <lee lenurist " . Senkbg. 219, 38: „Daz lehen kumpt in die sibcndc Hand".

Ruhe. II § 2 : „des Dicnstmans. Hanl di niderist hant ist an dem lehen". °°) Sp.
deutscher Leute l70, 162: „Kint ma§ olnnds g-uot leiben". Sachs. Lehnr. 58 Z I.

Schwab. Lehne. 100: „Kind müAsnt Kind lelisn nlekt g-slsilien". Schott I
84, 130 : „daz lehn nemen die knechte bevor". Magdcb. 314. 129. Kais. Frb;z. 703.
124; Wgl. 408, 16. Gl. z. Sachs. Lehnr. 6. Lelirassert Voakdst. 417: „Vesnsn
ervsn ends vallsn oji dat nässte lxkk, ox (len olsten ax ter straeten , en ox äsn
man voor >l»t vv̂ kk". 8ekrassert Ilnoldst . 409: „Vksen . . ervsn ends ver-
sterven ox den nässten in den blosdo, en olsten ox der straeten , mann voor
w^kk". V. Kamtztz II 483, 14: „Isen vererbt op d»t nassts Nloed, de ondste
ox straste , man voor vronvv". Frid. » Lands , Ooinmsntarius in Oelrias st
Lntplianias eonsnstndinss Isudales xrineixlo : „Det neestc Lyf, der Man voort Wyf,
d'ollste op der streten". v. Kamtztz II 479, 10. Estor II 69 § 3021. Liinig II 1049.

veenrven 218: ,,Vs nässt ln Zrasd Vs ondst' ox strast Vs Klans voor Vrouwen
8iet man ssn Rollandts Vssn belionwen". Varrsb . II 114, 155.
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68) Lehen soll nicht gespalten werden.
69) Getheilt Lehen fällt zum Reiche.
70) Getheilt Lehen erstirbt dein Reiche.
71) Theilung bricht Erbe.
72) Theilung bricht Gesammthand.
73) Aussetzung bricht keine Gesammthand.
74) Mutschirung bricht keine Gesammthand.
75) Keine Frau hat Leheushand.
76) Lehen fallen nicht auf die Spindel.
77) Pfaffen und Frauen sollen Lehenrechts darben.
78) Weibes Ehre ziert des Lehenmanns Treue.
79) Krummstab schließt Niemand aus.
80) Krummstab schließt die Weiber aus.
81) Angefälle ist kein Lehen.
82) Am Gedinge ist keine Folge.
83) Das Kind bricht alle Gedinge.

Allgemeines Erforderniß der Lehensfähigkeit ist der Heerschild oder
das vollkommeneKriegerrecht: „Ritter sind allzeit gerne bei ehrbaren Leuten"/)
freie Leute stecken überhaupt in keiner Bubenhaut. (1)

DeS Heerschildes entbehrt, wer nicht von Rittersart ist, doch wird er
denjenigen nicht verweigert, welche das Königliche Recht erhielten, jene Träger

°°) Lünig kl 1050: „Lehen soll nit gesplcten werden". Kl. KE. III 25
(214) : „sau ^stsilt Islisu snl rmm riabv Asvallsu" . ") Kl. K. S . Ill 12: „xs-
tezckst leiiin ckan snl Nein rielio ensterbin" . / ) Homeycr Syst. 461. Eisenh.
690.. Sinir . 3460. Hillcb. 8l , 110. '") Nig. R. 78 VII ; ,.äs utlrssttingv drelret
ieeins snmsncks Inrnckt". ") Pist. VI 8. Eisenh. 695. Simr . 7217. Hilleb. 83, 110n.
Estor II 252 § 3385. '0 Ludcwig IV 13 Z 33 : „küss Kat kein Himus Lelreus
ünnckt̂ . '°) Zcitschr. f. g. RW. II 51. Simr . 6280. Eisenh. 694. Hillcb. 78, 107.
Reyscher Symbolik 17. ") Lehnr. Oucdlinbnrger Codcr VIOXX: „knxxllsn vuäs
vroevsn. ciis sollsn Isnimslitss äsrusu ". Hartknoch 560. / ) Lünig I 1288: „Weibs
Ehre ziert des Lehens Mails Treu". ") W. Thummermuth: „Krumb Stab schleußt
Niemand aus". Ilrk. Osnt. I 73, II 72. Eisenh. 686, Hilleb. 90, 108. Simr . 5995.
°°) Collnischcr Krummstab schleußt die Weiber auß: das ist klare Vorstellung, daß die
Erzstifft-Cöllnische Lehen re^ularlter auf den Mann-Stamm allein gewidmet und nach
dessen Abgang dem Ertzstifft ixso t'acto zuruck und anheimfallen. Hildcsheim 1696.
Cöln. 1726. toi . b') Sachs. Lehnr. 26 § 7 : „^.n nnsvells n'is neu isnrselrt " .

Sachs. 5 Z 1 : „Vn 'ms xeäinAS n'is nenn volZe". b-) Sachs. (Wciske) I 33:
„cka? leint brlelit nl Feelings in äes vatsr lens". Spiegel deutscher Leute 56, 38.
Eisen. 699.

n) Rupr. I § 66 : „Ritter ze allen zeiten. gern sink pey Erbarm leuten.
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des Schildes aufzubieten, ohne selbst kriegerisch zu sein, also Bischöfen, Aebten
und sogar Aebtissinnen, denn wer belehnt ist, hat immer Lehcnrecht. (2, 3)

In sich reihen sich die Schildberechtigten vorerst nach dem Stande, in¬
nerhalb des Standes sodann nach dem Lehensbande. Der König hat den
ersten Heerschild; Bischöfe, Aebte und Aebtissinnen den zweiten; die Laien-
sürsten, seit sie der Bischöfe Mann geworden, den dritten, Freiherrn den
vierten, schöffenbare Leute und der Freiherren Mannen de» fünften, deren
Mannen den sechsten; den siebenten Heerschild hat jeder unversprochcne
Mann.°)

Versprochene Leute und Rechtlose stehen außer Hecrschildes (4) :
„Schild und Helm bestehen in ehlicher Geburt und frommer guter Herkunft"? )

„Wer treulos und meineidig geworden, gehört nicht mehr zu edler
Leute Recht; der Landrichter mag sich seiner unlerwindcn, wie sich die welt¬
liche Gewalt des Pfaffen nnterwindet, der vom Pfaffenrecht getheilt
wurde". (5)

Wesentlich ist die Mannschaft, das ist die Gerichtspflicht, die Treue
und der Dienst des Mannes : Was man dir ohne Mannschaft leiht, ist kein
rechtes Lehen? ) denn dies steht immer auf des Mannes Treue. (6, 7)

Die Landeshuldigung oder Angelobung der Unterthanenpflichten ist von
der Lehenshuldigung verschieden; jene beruht ans der Landeshoheit und ist für
alle Staatsbürger gemein, diese lediglich auf dem Lehensverbande, und der
Lehenmann ist nicht nothwendig Landcsnnterhan seines Lehensherren. (9, 10)

Bei der Lehenshuldigung kömmt der Mann mit gefalteten Händen
dem Herrn so nahe, daß er ihn berühren kann, kniet dann nieder, schwört
Mannestrene und bietet dreimal seine Mannschaft an. Dabei ist der Kuß,
als Zeichen gegenseitiger Treue unerläßlich: Ungeküßt heißt ohne Mannschaft'')
und Mannschaft ist die Treue zwischen Dir und deinem Herrn, so daß du
ihm und er dir sowohl im Felde an Spitz und Schneide, als im Gericht
folgen mußt, willst du nicht treulos beredet werden. ( 11— 13)

. „Sähe ein Lehenmann seinen leiblichen Vater und seinen Herrn in
gleicher Gefahr, könnte aber nur Einem helfen, so müßte er seinen Vater
verlassen und dem Lehensherrn helfen; dies ist zwar hochbcschwerlich, doch ist
solche Schärfe im weltlichen Rechte begründet"? )

So sagen die Einen; die andern denken etwas freier vom Lehensbande

s) Sachs. I H 2. t>) 1?ssti lämburxeiises 1617. 8. sä snunm 1130.
o) Nichtst. Lehenr̂.22 § ö: „äss snrvere snäers kein reelit leliin vvss msn äir
ans msusekstt legi". ä) Nichtst. Lchenr. 22 § 5: „nngekussst . . äst det ans
msnseax". e) Nechtösp. 197. ein Gesetz des Königs Alfred nimmt diesen Fall aus¬
drücklich aus.

36
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und versichern , wenn der Mann einen gerechten Streitsgcgner des Herrn vor

Gericht vertrat oder verbeistandete , verwirke er sein Lehen nicht . ")

Auch bei der Heerfahrt wird immer Gerechtigkeit in sofernc verlangt,

als Dienst zum Besten des Reiches stillschweigend vorausgesetzt wird , die

Pflicht des Mannes , dem Herren in seinen persönlichen Fehden , inbesondere

zum Angriffe zu folgen , beruht auf besonderer Einwilligung und dem Her¬

kommen ; vom Reichsdienste dagegen sind nur Burg - und Kirchenlehen

gefreit ? )
„Die Mannen sind schuldig , das Land zu beschirmen auf ihre eigene

Kost " ? ) also dienen sie nur in deutschen Landen und nie gegen den Kaiser

(14 ) . „ Flieht der Mann , ehe der Herr selber flieht , so haben unsre Vor¬

fahren , die des Reiches Ehe Pflagen , gesetzt, man solle ihn lebendig begra¬

ben " ? ) wenn aber der Herr selbst flieht , bricht Niemand seine Treue und

ebenso, wenn der Herr im Banne oder in der Acht ist? ) ( 15)

Eben diesen Felddienstcn entsprach anfänglich die Verleihung von Lehen,

da der Reichthum an liegenden Gütern den Herren die Belohnung hervor¬

ragender Dienste durch Anweisung passender Liegenschaften ermöglichte . Wer

der Herren Gnade gefunden , brauchte für Güter während seines Lebens nicht

zu sorgen ; aber der Herren Huld ging nicht auf die Erben über , sondern

erlosch mit dem Leben ( 17 — 20 ) und konnte sogar früher beendigt werden.

Das Lehen erschien nämlich als eine Kricgspfründe , aus welcher jeder

Theil für sich einseitig austrcten könnt ? ) und hieß wohl auch Schildlehen.

„Schildlehen hat ein Ende , wenn der Herr den Schild wieder nimmt

(21 ) und gibt der Mann seinem Herrn den Schild zurück, so kann sich der

Herr nicht weigern , sondern muß ihn annehmcn , damit hat aber das Schild¬

lehen ein Ende " ? )
Die Lehenrechtsbücher wollen davon nicht viel wissen ; sie verlangen

Erblehen : „ Alles Lehen , das auf benannte Weile und Gelübde geliehen

wird , ist Unrecht , das der Herr dem Manne auf Grund der beiderseitigen

Vereinbarung , nicht aber lehenrechtlich , abzwingen mag ; denn alle recht ver¬

liehenen Lehen sollen zu keiner andern Frist Ende nehmen , als beim Tode

des Lchensherrn , es werde denn dem Manne mit rechtem Uriheile abge¬

nommen " ? )

s.) Nnpr . Il §14 : „damit hat er seines, lehens nicht verworcht, daz er im der
gerechticheitgeholfen hat ", b) Homeyer, System 381 . o) Waldemar Erichsches Lehenr.
§ 1. ä ) Schwab W. 303 . e) Rechtssp. 195 . v. 1) Pätz 22. blarenlt I 30.
g) Kais. Frbg . 700, 113 . b) Görlitz, L- XXX „ ^ .llir banäs Ions äas so einer bs-
nantill wüte wert Seligen unäe uk gelobieis , etLi! is nnreebt , äis äsr bsrrs mit
gelodiäs äem man rede äwingin sol unäe niebt mit reebte , wan alle reobts



Erblehen verstirbt nie, sondern fällt vom Vater ans den Sohn, ohne
daß es einer weitern Einweisung bedürfte. ( 22, 23)

Der zuerst Beliehene fordert vom Herrn, daß er ihm das Gut weise,
„fragt der Mann den Herrn, an welcher Stätte das Dorf gelegen sei, dcß
soll ihn der Herr mit Neckt berichten, denn eS sind viele Dörfer, die Einen
Namen haben und doch weit auseinander liegen".") Verweigert der Herr
die Einweisung, so kann sich der Manu mit zweier weiterer Mannen Zeng-
niß des Gutes unterwiuden. Der Sohn bedarf es nicht, daß man ihm des
Vaters Gut beweise; die erste Einweisung ist Grund und Wurzel jeder nach¬
folgenden Belehnung, weil des Vaters Gewere, Nutz und Lehen auf den
Sohn erstirbt'') und wenn auch die Huldigung erneut wird, bleibt doch das
Lehen das alte.

Das Gleiche geschieht, wenn durch eine spätere Verleihung nur einzelne
Befugnisse des Lehensmannes erweitert oder gewährt werden. (24)

Umgekehrt wird durch Unterlassung der Huldigung von dem Lehenmanne
nickt auch das Obereigenthuman dem Gute ersessen(25) , weil ihn das von
ihm aufgegriffene Treuebaud stetig in bösem Glauben erhält.

Der bloße Besitz eines Gutes als Lehen ohne Belehnung ist ebenso
wenig geeignet, im ErsitzungswegeRechtsbestand zu erlangen (30, 31) :
„Was der Mann mit Gewalt nützt, daran wird ihm kein rechter Nutz
ertheilt". °)

Hinwieder ist die Gewere, sie sei nun durch Einweisung oder durch
Uuterwinduug begründet, Erforderniß einer Reihe von Befugnissen, insbeson¬
dere des Nutzgenusscs, der Wciterverleihuugund der Vererbung.

„JedcS Gut , das der Mann nicht in seinen Gewercn hat und das
ihm nicht bewiesen ist, das vererbt er weder an seinen Sohn, noch folgt er
ihm an einen andern Herrn" / ) (29, 32)

Die eigcnthümliche Wirkung der Unanfechtbarkeit tritt indeß erst hinzu,
wenn sich der Gegner im Schreijahrc verschwieg; gewaltthätige Störung ist
dem Besitzer ohne rechtlichen Nachtheil:

„Raub oder Brand kann Niemand an seiner Gewere schaden".") (33)

xeligins lens <ll sulin 20  ns deiner andir vrist einte dadin , sundir in dein tods
Aegin <lein dsrrin der da ? len gsliAin dat , w ns rvsrde dem inanvs init reodten
ortsils ads gervunnin " . g,) Görlitz , Lcheur. XXV . d) Nechtssp. 185- Sächs. Lehenr.
57 § 3. Görlitz Lehenr. VI . e) Görlitz, Lehenr. XI : „vood ne rvirt daran ns dein
rssdt nu2s irtsilst , srvas der inan init Asrvalt nurî it " . d) Görlitz, Lehenr. VIII
„Lrveliod guot der man in einen rverin niodi ns det , unds iin niodt devvisit is,
ds.2 ns erdit de niodt an einen enon , nood ns volgit iins niodt an ne deinen
derrin andren " . s) Seukenberg seleota )uris et distorias III 547 : „ dass raub
oder brant xws an der rvsrs niodt sodaden mag " .

38
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Die Gewere gibt zwar kein volles unbeschränktes Eigenthum (26),
aber immerhin mehr alö den bloßen Nnhgenuß. Das rechte Eigenthnm be¬
hält sich der Herr bei der Lchenserrichtung vor; es besteht aber fast nur in
der Hoffnung, in künftigen Eröffnungsfälleii das volle Eigenthnm wieder zu
erlangen, sodaß dem Lchenmanne ein sogenanntes Untcreigenthum, bestehend
aus einem gedachten Antheile au dem Eigenthum und dem vollen Rechte der
Benutzung zugeschrieben wird.

Zwar ist dem Manne die Belastung des Lehens regelmäßig untersagt
und insbesondere darf bei blos persönlichen Schulden des Lehensbesitzerö nicht
auf das Lehensgut gegriffen werden (27) , doch steht der Verpfändung eines
LehenS im Allgemeinen ein rechtliches Hinderniß nicht entgegen: „Geliehen
Gut kann man für Schuld auspfänden, aber gemiethetes nicht"/ ) weil der

Mann mehr als bloßen Besitz und Nutzgcnuß hat und ohne solche Gewer
kein Lehen bestehen mag. (28)

Aus diesem Grunde ist Vogtei, daS ist bloße Schutz- und Schirm¬
gerechtigkeit, kein rechtes Lehen (34) ; die bloße Verleihung eines Erträgniß-
antheiles, Kammer-, Küchen- oder Kellerlehen ist ein Sold , kein wahres
Lehen mit rechter Gewere, weil der fruchtbringende Gegenstand nicht in die
Gewalt des Lehenmanns kömmt. (35)

Gibt man ein Schloß aus , um das mit Thorhntern, Wächtern und

sonstigen Amtleuten, als ob»es des Mannes Eigen wäre, zu bewahren, so
spricht man von einem Burglehen/ ) dagegen kann Niemand rechtes Lehen

auf einer Burg bereden, da der Herr Burgwart und Wächter beköstigt/)
sondern der Inhaber erscheint hier lediglich als Verwalter seines Herrn.
„Eines Herrn Schaffner kann an keinem Gute Lehensgewere fordern, wäh¬
rend seines Amtes, von dem Herrn, dessen Amtmann er ist , weil der Herr
sein Gut seiner Obhut empfohlen hat"/)

Ebenso begründet das Pfandrecht eines Gläubigers au den ihm zur
Befriedigung aus den Früchten übergebenen Gute — die Satzung — kein
rechtes Lehen(36, 37) , weil es mit getilgter Forderung aufhört, also nur
auf benannte Zeit und mit Gelübde vergeben wurde.

Gegenstand dieser Verleihung ist lediglich das Pfandrecht, nicht die

s.) Westph. IV 1941 (132) : „ Oolsdnst 6uä ins ^ inen utpauäsn vor Lodnlä " .

d ) Oorcden Ooäsx Diplom . LranäendnrZevsis VII 264 . o) Spiegel deutscher Leute

/ 187 , 262 : ,Msmnn mag reodt leden unk einer pured dereäen . äa äer dorre

dorodivartsl vnä waodter Lsedastet " . ä) Görlitz, Lehenr. 23 : „Lines dsrrin

sedsüer ns maA nsdein lens wers an usbsius lene irvoräirtu bin stnsin ain-

dsedto von Zeins dvrrin . äes uwman er is ; rvLnäs äar dorre sin xuot an sims
dnots devoldin dat 'ü



verpfändete Sache, die allerdings anch ein Lehen, aber nicht des Gläubigers
ist, wenn auch der Lehcnsherr um die Satzung weiß.

Wer seines Herren Lehen ohne dessen Erlaubniß versetzt und trotz Ge¬
botes mit Urteilen binnen sechs Wochen nicht ledigt, büßt seinem Herren,")
noch mehr

„Satzung an Lehen ohne des Herrn Hand hat keine Kraft".")
Satzung und Lehen unterscheiden sich noch deutlicher durch die Mann¬

schaft oder das Treue- und Dienstverhältnis! zwischen Herr und Mann.
Satzung kennt keine Mannschaft, aber „Lehen soll Dem nicht zustehcn, der
den Dienst nicht tragen kann",°) denn cs ist Sold der Ritterschaft. (40,41)

Weil der Mann sein Lehen verdient, haftet ihm der Herr für den
Lehensgenuß. Versagt dieser die Rechtshilfe gegen Dritte, so verliert er sein
Recht, genügt sein Schutz nicht, so schuldet er Ersatz des Cntwehrten: )̂
„der Herr soll auch nach Recht seinen Mannen erfüllen, was ihnen am Zins
gebricht, solang er die Stätte , daraus der ZinS geht, in seiner Gewalt hat.
Darum bewahre sich der Herr davor, damit er seinen Mannen an einer
Stätte nicht Mehr leihe, als sie zahlen kann",°) denn was ein Herr leiht,
muß er erhalten. (43)

Heimfällige Lehen muß der Herr immer wieder ausgeben und darf die
Belehnung aus Rücksicht auf seine Bereicherung nicht verweigern. (44)

Dagegen ist der Lehensherr befugt, seine Rechte, sammt dem Gute,
worauf sie ruhen, an einen Andern zu übertragen, so daß das bisherige per¬
sönliche Band aufgelöst und der neue Erwerber verpflichtet wird , in dieses
einzutreten; nur darf durch solche Veräußerungen die Stellung der Mannen
nicht benachtheiligt werden. Der Mann braucht sich die Veräußerung an
einen Ungenossen, oder die Umwandlung in ein Burglehen nicht gefallen zu
lasten, kann sich jedoch der Veräußerung an einen höheren Herrn nicht wider¬
setzen. (45 —48)

Manche Lehen, nämlich an Hoheitsrechten, können nur vom Staats¬
oberhaupte verliehen werden, weil Niemand einem Andern eine Gewalt über¬
tragen kann, die er selbst nicht hat. (49)

Wenn auch der Laie über den Todtschlag selber Urtheil gibt, H muß
er doch um die Belehnung mit dem Banne vor dem Könige nachsuchen und
darf nicht eher an des Menschen Leib sprechen.

Gericht kann nun in doppelter Weise verliehen werden: entweder ist

L) Görlitz, Lehenr. 26, 50. 6) Lünig I 346. °) Lünig ! 257. ä) Ruprecht
(Maurer) II 10. e) Görlitz Lehenr. IX. t) Schwab-W. 96: „äsr Isixs selbe ur¬
teil Alt umbe <lea totsleg".
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das Amt mit den verliehenen Gütern dinglich verbunden, oder die Gerichts¬
nutzungen werden als gemeines Vermögensstück verliehen.

Lehen an dem vom Könige stammenden peinlichen Gerichte darf nur
einmal verafterlchnt werden, so daß es nicht in die vierte Hand kömmt.
(54 , 55)

Der König, von dem alles Gericht auögeht, verleiht das Fahnlehen
an einen Fürsten, dieser die darin begriffene hohe Gerichtsbarkeit an einen
freien Herrn ; unter den Herrenstand darf die hohe Gerichtsbarkeit nicht
hinabsteigen.

Der Schultheiß, als Vertreter des Grafen oder des sonst mit Königs¬
bann Bcliehencn richtet nur über die Pfleghaften; wie aber schon die Gau-
gerichtsbarkcit in vierter Hand sein konnte, erkennen die Rechtsbücher in der
Gerichtsbarkeit deS Schultheißen eine durch die Gewohnheit gerechtfertigte
Ausnahme von der Regel, daß Gericht nicht weiter verliehen werden dürfe. °)

„Nur Schultheißenamt hat Recht und Gericht über die Richter".")
Wer mit dem Gerichte beliehen wird, soll dem Könige hulden nach

freien Mannes Rechte als Richter, nicht als Lehenmann.") (52) Indem der
König den Bann verleiht, erhöht er zwar die Macht des Empfängers und
läßt sich dessen Nichtercid leisten, aber er vergibt Nichts von seinen Vermögens¬
rechten, wie beim Lehen, kann daher keinen Dienst verlangen. Es ist ferner
beim Wechsel des Königs eine neue Ertheilung des Bannes nicht Vonnöthen
(53 ), wohl aber wird das Gcrichtslehen erneuert/)

Jedes andre Lehen kann von dem Empfänger ohne weiters an einen
Dritten verliehen werden, ohne daß er hiezu einer Bewilligung des Lehens-
Herren bedürfte: „Ein Mann kann sein Gut ohne des Herren Bewilligung
wohl zn Lehenrecht verleihen" ") und der Herr kann selbst die Verleihung an
einen Lehensunfähigen während dessen Lebenszeit nicht anfechten. Solang der
Heerschild währt und bis in die siebente Hand fort kann der Mann sein
Gut weiter verleihen; aber die siebente Hand des Dienstmanns ist die nie¬
derste und kann das Gut nimmer weiter geben. (56—59)

Dabei hindert Unmündigkeit weder am Leihen noch am Empfangen,
„Wie jung auch der Sohn nach seines Vaters Tod ist, wird er vor seinen
Herrn gebracht, daß er ihm sein Gut leihe, so soll es ihm der Herr leihen,
wenn sein Vormund für ihn nach Lehenrccht um das Lehen nachsucht und
Bürgen setzt"/ ) Der Eid wird später geleistet, manchenorts aber die Be-

a) Homeyer, System 536. b) Görlitz, Lehenr. 27 : „rvan das sobnItLsissn
ambaekt das bst reodt nuäs ^erledig ndir dis riodtsrs ". o) Glosse z. Sachs. III
54 § 1. d) Sachs. Lehenr. 61 § 2. e) Livland. Ritterrecht 6l : „ein man maod
rvol vertonen s^n gud to lenreobts ans dos dorren vulvrort" . k) Görlitz, Lehenr.
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lehnung überhaupt bis zum Eintritte der Mündigkeit verschoben . ( 60 , 61)
Letzteres entspricht dem Satze , daß die Gewere vom Vater ohne alles Mittel

auf den Sphn übergeht , weniger und rechtfertigt sich streng genommen nur
beim ersten Erwerber vollständig.

Von diesem abwärts verdankt jeder Folgende den Lehensgenuß seiner
echten männlichen Abstammung vom ersten Erwerber , er muß zwar die Be¬
lehnung nachsuchen , aber der Herr kann sie nicht verweigern , wenn der Mann
gchuldet und seine Mannschaft geboten hat.

Mehrere Söhne nehmen nach Köpfen , mehrere Enkel über todter

Hand nach Stämmen Antheil und schließen regelmäßig die Weiber aus . ( 62)
In Ermanglung absteigender Verwandtschaft folgen die Brüder und vorver¬
storbenen Brüderkinder des letzten Lehensbesitzers nnd dann die übrigen Ver¬
wandten . Diese kommen dabei zunächst nicht rücksichtlich des letzten Lehcns-

inhabers , sondern rücksichtlich ihres nächsten gemeinsamen Stammvaters , dessen
ganze Nachkommenschaft zusammen eine Linie bildet , zum Lehens)

Im Einzelnen weicht die Folgeordnung an verschiedenen Orten und

Zeiten ab : man meinte , überall habe das Alter der Linie entschieden, )̂
während häufig genug die Gradesnähe nnd bei Gradesgleiche das Alter maß¬

gibt ( Majorat ) , so daß der nächste Leib und Aelteste auf der Straße , der
Mann vor dem Weibe folgt . ( 63 — 67)

Durch Gedinge , Landesgesetz oder Gewohnheit kann eben sowohl Erst¬
geburtsfolge , wonach stets der Aelteste der ältesten Linie berufen wird , be¬
stimmt sein oder Seniorat , wonach der Bejahrteste unter den lehenssähigen

Verwandten ohne Rücksicht auf Grad und Linie folgt.
Wo solch besondere Ordnungen bestehen , vererben die Lehen als Gan¬

zes und werden durch Theilung hcimfällig ; es ist auch nicht Recht , daß der
Herr seines Mannes Lehen scheide, er habe es denn von verschiedenen Her¬

ren, ") namentlich Lehen an Land und Leuten,
„Bischofgut und Fahnlehen muß der König ganz leihen,

Und darf sie nicht zweien " . ( IX 40 ( 488 ) 68 — 70)
Wird mehreren Brüdern ein Lehen zu Gesammthand verliehen , so sollen

sie es ungetheilt besitzen und nützen bei ungeschiedenem Rauche an Einem
Schäffel und Einem Brode und kein Gesammthänder ohne die Andern giltig

verfügen können : „Wovon der Mann keinen Theil empfangen hat , davon kann

er keinen Theil leihen oder lassen " /)

s) Lineal-Gradualfolge. b) Eichhorn 8 666 ; über das Nähere vgl . Johann
Llasebks Vorträge über Lebenrccht, Wien 1847 ZZ 46 —48- e) Görlitz, Lehnr. 19.
ä) Lehngl. esx . IV ; Sachs. Lehnr. 32 Z 3 : „äes äie inan neuen äeil untvangen
ne bsvet , äes ns ws-eb be nsven äeil lien voeb laten ",
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Gesammthand stirbt von Einem an den Andern, während sonst nur
der Vater ans den Sohn erbt; theilen die Gesammthänder, so verliert Einer
das Erbrecht ans den Antheil des Ander», doch ist die für die thcilenden
Brüder ausgesprochene Regel: Thcilung bricht Erbe (71) bezüglich der in
Gemeinschaft mit dem Vater lebenden Kinder nicht richtig; überhaupt wird
ein wirklich bestehendes Erbrecht nicht aufgehoben.

Eine wirkliche Thcilung von Nutz und Gewer, welche Gesammthand
bricht, ist damit noch nicht gegeben, wenn bei Gesammtgcwere nur die Nutz¬
ungen nach Theilen ausgewiesen werden. (73)

Solche widerrufliche Thcilung, Aussetzung, Mutschirung oder Ocrterung
(73 , 74) trug doch äußerlich das Ansehen einer aufgehobenen Gcwere zur
gesummten Hand, weshalb cs während des vierzehnten und fünfzehnten Jahr¬
hunderts insbesondere bei der Landeshoheit Regel blieb, daß sic mehrere Söhne
in Gemeinschaft besaßen. Da aber die Lchenshcrrcn auch bei wirklicher
Thcilung wieder zur Gesammthand ncuverliehen, also die Thcilung begünstig¬
ten, zersplitterte man nachgehends Lehn und Erbe in solch kleine Antheile,
daß den Teilhabern zuletzt kaum mehr staudeSmäßiger Unterhalt aus den
Nutzungen zuging.°)

Der Grundsatz, der Mann müsse sein Lehen verdienen, enthält folge¬
richtig den Ausschluß unritterlicher Leute, „das Lehen ist den Männern, nicht
den Frauen gegeben, weil jene ihr Lehen mit gewappneter Hand verdienen
müssen",") aber

Von Frauen und Priestern ist bekannt,
Nicht Waffen führet ihre Hand.")

sondern „mit der Pfaffheit legt man den Heerschild nieder"/ ) überdies
„könnten die Weiber auch die Geheimnisse ihres LehenSherrn nicht ver¬
schweigen".")

Erhalten sie Lehen, so genießen sie allerdings Lehensrecht, weil Lehen
ohne Lehenrecht überhaupt nicht bestehen kann, doch darben Pfaffen, Weiber,
Dörfer und Kaufleute insoferne Lehenrechts, als sie es weder ererben noch
vererben. 0

„Wenn die Frau abstirbt, ist auch daö Lehen ledig."«) (75 —77)
Doch wird es als gerechter Lohn der Treue des Lehenmannes ange¬

sehen, daß man manchenorts sein überlebendes Weib oder seine Tochter im

») EichhornZ 4?8. t>) Lehngl. srt. 6. oh Wolfram von Eschenbach,
ä) Lehngl. csx . II : „äss sie irsn bersobilt nsäir geleit lisbon mit äei xtEbeit.
e) Rcchtssp. 200. v. I) Lehngl. osx. II. g) Ludewig IV 13 Z 33: „vran s^s sb-
stirbt, so ist auoli <ls.s lOelirm leäig". Bruns 225: „äst vrowen sm longuäs
nê u reobteu liebben".
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Genüße deö Beisitzes läßt (78) , oder den Töcktern ein bedingtes Erbrecht in
die Lehen gestattet: Krummstab schließt Niemand aus (79) , d. h. Krumm-
stablehcn werden durch den Abgang des Mannsstammcsnicht erledigt, sondern
lassen auch Frauen zur Folge zu,°) was zwar gerade.bezüglich der Kölnischen
Lehen bestritten und vorgestellt wurde, sie fielen nach Abgang des Manns¬
stammes ohne weiteres heim (80), »ach manchen besoudern Hofrechten, ins¬
besondere bei Lehen ohne Mannschaft und von Weibern erworbenen, aber
nicht wohl bezweifelt werden kann. '')

Voraufgcführter Grund der Lehensunfähigkeit mangels Waffendienst
könnte auch auf den unmündigen Lehensfolger angewendet werden und in der
That findet sich etwas Aehnlichcs im Angefälle oder dem Rechte des Herrn,
während der Unmündigkeit des Mannes das Lehen zu genießen: „Des Herrn
Vormundschaft ist nicht mehr als Einnahme der Früchte von den Gütern",")
hört auf, wenn das Kind mündig wird oder stirbt; es ist ein rein Persön¬
liches Recht, das weder vererbt, noch weiter verliehen wird. (81)

Ebenso unvererblich ist das Gedinge oder die Anwartschaft, in ein be¬
stimmtes Lehen im Erledigungsfalle durch unbeerbten Tod des Besitzers als
Mann zu folgen. (82). Dieses Recht endigt mit dem Tode des Anwärters
und mit dem Ueberkommen eines lehensfähigen Erben auf Seite des Lehens¬
besitzers. ( 83)

e) Lckrnssert Ooäex deirieus 317 : „ Oroinsteb ieenen v ŝräen Zedreek
v»n insns ois niet erleäiZt , inner säinitteren oocL vronwsxersoonen " . d) Rcchtssp.
202 : , ,8eknnui )6rt äs ^nre snceessionis leininnruin in leuäo n keininn säcsnisito " .
Gießen 1793. Beispiele: Günther III 303 . s) Lehngl. nrt . 11 : „Des kerren vor-
wnnäscknlt ist nickt inekr äsnn ein nnkkekunZ äer kriickt von äen Zittern " .
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